
Amtl iche Bekanntmachung –  Nr.  42-2025

1. Nachtrag 
 

zur 
 

Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit 
Wirkung für das Jahr 2025 

 
 

zwischen  
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
vertreten durch die 1. Vorsitzende des Vorstandes 

Frau Dr. med. Annette Rommel 
(im Folgenden „KVT“ genannt) 

 
und 

 
den Landesverbänden der Krankenkassen 

 
− AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 

Sternplatz 7, 01067 Dresden 
vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch  
Herrn Wolfgang Karger, 

 
− BKK Landesverband Mitte, 

Eintrachtweg 19, 30173 Hannover, 
 
− IKK classic, 
 
− Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), 

als Landwirtschaftliche Krankenkasse, 
 
− KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Frankfurt/Main 
 

und 
 

den Ersatzkassen 
 

− Techniker Krankenkasse (TK) 
− BARMER  
− DAK-Gesundheit 
− Kaufmännische Krankenkasse – KKH 
− Handelskrankenkasse (hkk)  
− HEK – Hanseatische Krankenkasse  

 
gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen 
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Mit dem 1. Nachtrag zur Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung 
für das Jahr 2025 setzen die Vereinbarungspartner die Beschlüsse des Bewertungs-
ausschusses (BA), erweiterten Bewertungsausschusses (EBA) sowie des ergänzten 
Bewertungsausschusses (erg. BA), welche nach Abschluss der Vereinbarung festgesetzt wurden 
sowie weitere Anpassungen um.  

- Mit Wirkung für die vier Abrechnungsquartale des Jahres 2025 wurde im Zusammenhang mit 
humangenetischen Leistungen mit molekulargenetischer Mutationssuche die basiswirksame 
Anpassung der Behandlungsbedarfe beschlossen (796. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. April 2025 wurde für Leistungen der ambulanten Komplexversorgung von 
Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit der Richtlinie über die 
berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für 
schwer psychisch kranke Kinder und Jugendliche mit komplexem psychiatrischen oder 
psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (KJ-KSVPsych-RL) die Aufnahme des neues 
Abschnitts 37.6 in den EBM beschlossen (Beschluss erg. BA 111. Sitzung i. V. m. Beschluss 
BA 771. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. April 2025 wurde die Aufnahme einer neuen Leistung für die 
Verlaufskontrolle und Auswertung der digitalen Gesundheitsanwendung „elona therapy 
Depression“ nach der GOP 01479 in den Abschnitt 1.4 des EBM beschlossen (777. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 wurde die Aufnahme einer neuen Kostenpauschale für 
Transmitter, die als externe Übertragungsgeräte für die Datenübermittlung beim Telemonitoring 
bei Herzinsuffizienz und bei der telemedizinischen Funktionsanalyse erforderlich sind nach der 
GOP 40909 in den Abschnitt 40.18 des EBM beschlossen (784. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde die Aufnahme einer neuen Leistung für die 
Fraktursonographie bei Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern und Kindern bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr mit Verdacht auf Fraktur eines langen Röhrenknochens der oberen 
Extremitäten nach der GOP 33053 in das Kapitel 33 des EBM beschlossen (798. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde die Aufnahme einer neuen Leistung für die 
Verlaufskontrolle und die Auswertung der digitalen Gesundheitsanwendung „Pro Herz“ nach der 
GOP 01481 in den Abschnitt 1.4 des EBM beschlossen (802. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde die Aufnahme einer neuen Kostenpauschale für den 
Teststoff Indozyaningrün bei Durchführung einer Fluoreszenzangiographischen Untersuchung 
im Zusammenhang mit der Leistung nach den GOP 06331 und 06332 nach der GOP 40682 in 
den Abschnitt 40.11 des EBM beschlossen (807. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde die Neufassung der Vorgaben zur Umsetzung der 
Entbudgetierung der Leistungen der Kinder- und Jugendmedizin beschlossen (804. Sitzung). 

- Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde die Vorgaben zur Umsetzung der Entbudgetierung der 
Leistungen der Hausärzte beschlossen (EBA 85. Sitzung). 

 

In Umsetzung dessen schließen die Vereinbarungspartner folgenden 1. Nachtrag zur Vereinbarung 
zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung für das Jahr 2025: 

 
I. In Teil 3 § 2 Abs. 1 wird lit b) mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wie folgt geändert: 

a) Nach sublit. bp) wird folgender sublit. bq) neu eingefügt: 

„erhöht um 84.097 Punkte für den Behandlungsbedarf im Zusammenhang mit 
humangenetischen Leistungen mit molekulargenetischer Mutationssuche nach den GOP 
11355, 11356, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448, 11513 und 11522 EBM gemäß dem 
Beschluss des BA in seiner 796. Sitzung.“ 

b) In Folge der unter lit. a) aufgeführten Anpassung werden die sublit. bq) (alt) ff. entsprechend 
angepasst. 

  



1. Nachtrag vom 24.11.2025 zur Vereinbarung zur vertragsärztlichen Vergütung in Thüringen mit Wirkung für das 
Jahr 2025 

 

 
Seite 3 von 7 

II. In Teil 3 wird § 2a mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wie folgt neu gefasst: 

„§ 2a 
Leistungen der auf die Kinder- und Jugendmedizin entfallenden MGV 

(Kinderarzt-MGV) 
 

(1) Die Leistungen der Kinderarzt-MGV werden mit den Preisen der regionalen Euro-
Gebührenordnung ohne Honorarbegrenzung oder -minderung vergütet. Gemäß § 87a Abs. 
3b Satz 9 SGB V ergibt sich in einem Quartal in einem KV-Bezirk ab dem 1. April 2023 eine 
Ausgleichszahlung, wenn die Kinderarzt-MGV nicht ausreicht, um die vollständige 
Vergütung dieser Leistungen mit den Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung zu 
gewährleisten. Ggf. festgestellte Unterschreitungen in den vorausgegangenen Quartalen 
sind gemäß Nr. 6 Ziffer 1 des Beschlusses des BA in seiner 804. Sitzung mit einer 
Ausgleichszahlung im aktuellen Quartal zu verrechnen. 

 
(2) Die Höhe der Ausgleichszahlung nach Abs. 1 ist zu dokumentieren und entsprechend dem 

Leistungsmengenanteil der für Versicherte einer Krankenkasse mit Wohnort im Bereich der 
KVT im jeweiligen Quartal nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung abgerechneten und 
im Abrechnungsquartal auf die Kinderarzt-MGV entfallenden Leistungen auf die einzelnen 
Krankenkassen aufzuteilen.  

 
(3) Die Abrechnung der Ausgleichszahlungen erfolgt im Formblatt 3 im Vorgang 24 mit der 

Budgetkennung 2 im GKV-Konto 4000.  
 
(4) Die Vereinbarungspartner überprüfen jährlich nach Vorliegen der jeweiligen 

Abrechnungsdaten für das 1. Quartal, ob der erbrachte Leistungsbedarf gemäß regionaler 
Euro-Gebührenordnung innerhalb der Kinderarzt-MGV im Zeitraum vom 2. Quartal des 
Vorjahres bis zum 1. Quartal des aktuellen Kalenderjahres die Kinderarzt-MGV insgesamt 
unterschreitet. In diesem Fall vereinbaren sie bis zum Ende des jeweiligen Jahres gemäß 
§ 87a Abs. 3b Satz 3 SGB V jeweils nicht basiswirksame Zuschläge zur Förderung der 
Leistungen der Kinder- und Jugendmedizin, deren Auszahlungshöhe in Summe der in 
Satz 1 genannten Unterschreitung entspricht und mit denen die ggf. aufgelaufenen 
Rückstellungen aus Unterschreitungen im jeweiligen Zeitraum vom 2. Quartal des 
Vorjahres bis zum 1. Quartal des aktuellen Kalenderjahres aufgelöst werden. 

 
(5) Die KVT informiert die Krankenkassen und zusätzlich die Krankenkassenverbände gemäß 

Nr. 7 des Beschlusses des BA in seiner 804. Sitzung über die erstmaligen Bestimmungen 
sowie die Fortschreibung der Kinderarzt-MGV sowie quartalsweise in Anlage 1 über die 
Ergebnisse der Ausschöpfung der Kinderarzt-MGV anhand der vom Institut des BA 
veröffentlichten Excel-Tabellen zur Abbildung des in diesem Beschluss aufgeführten 
Rechenweges.“ 

 
 

III. In Teil 3 wird nach § 2a folgender § 2b mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 neu eingefügt: 

„§ 2b 
Leistungen der auf die allgemeine hausärztliche Versorgung entfallenden MGV 

(Hausarzt-MGV) 
 
(1) Die Leistungen der Hausarzt-MGV werden mit den Preisen der regionalen Euro-

Gebührenordnung ohne Honorarbegrenzung oder -minderung vergütet. Gemäß § 87a Abs. 
3c Satz 9 SGB V ergibt sich in einem Quartal in einem KV-Bezirk ab dem 1. Oktober 2025 
eine Ausgleichszahlung, wenn die Hausarzt-MGV nicht ausreicht, um die vollständige 
Vergütung dieser Leistungen mit den Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung zu 
gewährleisten. Die Ausgleichszahlung ergibt sich als Differenz zwischen dem 
Leistungsbedarf der Leistungen der Hausarzt-MGV gemäß regionaler Euro-
Gebührenordnung nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung ausschließlich 
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leistungsbezogener und nicht leistungsbezogener Zuschläge und zusätzlicher 
Honorarauszahlungen im 4. Quartal 2025 einerseits und der Hausarzt-MGV andererseits.  

 
(2) Diese Ausgleichszahlung nach Abs. 1 ist gemäß Teil A Nr. 5.1 des Beschlusses des EBA 

in seiner 85. Sitzung entsprechend dem Leistungsmengenanteil der für Versicherte einer 
Krankenkasse mit Wohnort im Bereich der KVT im jeweiligen Quartal nach sachlich-
rechnerischer Richtigstellung abgerechneten und im Abrechnungsquartal auf die Hausarzt-
MGV entfallenden Leistungen auf die einzelnen Krankenkassen aufzuteilen.  

 
(3) Die Abrechnung der Ausgleichszahlungen erfolgt im Formblatt 3 im Vorgang 20 mit der 

Budgetkennung 2 im GKV-Konto 4000. 
 
(4) Eine Unterschreitung liegt vor, wenn der Leistungsbedarf der Hausarzt-MGV ausschließlich 

leistungsbezogener und nicht leistungsbezogener Zuschläge und zusätzlicher 
Honorarauszahlungen im 4. Quartal 2025 die Hausarzt-MGV unterschreitet. Eine 
Unterschreitung der Hausarzt-MGV im 4. Quartal 2025 wird in das Folgequartal übertragen. 
Die Vereinbarungspartner überprüfen erstmals nach Vorliegen der jeweiligen 
Abrechnungsdaten für das 1. Quartal 2026, ob der erbrachte Leistungsbedarf gemäß 
regionaler Euro-Gebührenordnung innerhalb der Hausarzt-MGV im Zeitraum vom 
4. Quartal 2025 bis zum 1. Quartal 2026 die Hausarzt-MGV insgesamt unterschreitet. In 
diesem Fall vereinbaren sie bis zum Ende des Jahres 2026 gemäß § 87a Abs. 3b Satz 3 
SGB V jeweils nicht basiswirksame Zuschläge zur Förderung der hausärztlichen 
Versorgung, deren Auszahlungshöhe in Summe der in Satz 1 genannten Unterschreitung 
entspricht und mit denen die ggf. aufgelaufenen Rückstellungen aus Unterschreitungen im 
Zeitraum vom 4. Quartal 2025 bis zum 1. Quartal 2026 aufgelöst werden.   

 
(5) Die KVT informiert die Krankenkassen und zusätzlich die Krankenkassenverbände gemäß 

Teil A Nr. 6 des Beschlusses des EBA in seiner 85. Sitzung über die erstmaligen 
Bestimmungen sowie die Fortschreibung der Hausarzt-MGV sowie quartalsweise in 
Anlage 1 über die Ergebnisse der Ausschöpfung der Hausarzt-MGV anhand der vom 
Institut des BA veröffentlichten Excel-Tabellen zur Abbildung des in diesem Beschluss 
aufgeführten Rechenweges.“ 

 
 

IV. Die Anlage 1 (Berechnung des kassenspezifischen Aufsatzwertes sowie der morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung je Quartal 2025) wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 neu gefasst 
(siehe Anlage).  
 
 

V. In der Anlage 2 (Leistungen des EBM außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung) 
werden im Abs. 1 nachfolgende Nummern mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wie folgt neu 
gefasst: 
 
„2 Ambulante Operationen Kapitel 31 (ohne 31371 bis 31373) sowie GOP 

04514, 04515, 04518, 04520, 13421 bis 
13424 und GOP 13430 und 13431 
 

3 Prävention Abschnitte 1.7.1 (ohne GOP 01710), 1.7.2, 
1.7.3 (ohne GOP 01759) und 1.7.4 sowie GOP 
32880 bis 32882, 40102, 40850, 40852, 80101 
und 80102 
 

14 Antragspflichtige 
psychotherapeutische 
Leistungen aller Arztgruppen 
sowie probatorische Sitzungen 

Abschnitt 35.2 für alle Arztgruppen sowie 
GOP 35150 (Zusatz Großbuchstaben „D“, „P“, 
„Q“ oder „R“) für genannte Arztgruppen gemäß 
§ 87b Abs. 2 Satz 4 SGB V 
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der in § 87b Abs. 2 Satz 
4 SGB V genannten Arztgruppen 
 

64 Zusatzpauschalen im 
Zusammenhang mit digitalen 
Gesundheitsanwendungen 
 

GOP 01471 bis 01478, 30780 und 30781 
sowie  
GOP 01479 (ab 01.04.2025) und 01481 (ab 
01.10.2025) 
sowie 
Pauschale 86700 
 

68 Probatorische Sitzungen im 
Gruppensetting der in § 87b 
Abs. 2 Satz 4 SGB V genannten 
Arztgruppen sowie 
Gruppenpsychotherapeutische 
Grundversorgung und 
probatorische Sitzungen im 
Krankenhaus aller Arztgruppen 

GOP 35163 bis 35168 (Zusatz 
Großbuchstaben „D“, „K“, „M“, „N“, „O“, „P“, 
„Q“ und „R“) und GOP 35169 (Zusatz 
Großbuchstaben „M“, „O“, „P“ und „Q“) 
sowie 
GOP 35173 bis 35179 
und 
GOP 01410K und 01413K 
 

86 Augenärztliche Versorgung  Kapitel 6 
sowie  
GOP 40682 (ab 01.10.2025)“ 
 

und die nachfolgenden Nummern mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wie folgt ergänzt: 

„75a Leistungen im Zusammenhang 
mit der Richtlinie über die berufs-
gruppenübergreifende, koordi-
nierte und strukturierte Versor-
gung insbesondere für schwer 
psychisch kranke Kinder und 
Jugendliche mit komplexem 
psychiatrischen oder 
psychotherapeutischen Behand-
lungsbedarf (KJ-KSVPsych-RL) 
 

Abschnitt 37.6 
sowie 

GOP 22220 und 23220, wenn diese häufiger 
als 15-mal und bis zum gemäß EBM geltenden 
Höchstwert im Behandlungsfall im Zusammen-
hang mit Leistungen des Abschnitts 37.6 
abgerechnet werden (Zusatz Großbuchstaben 
„N“ oder „Z“) 

(ab 01.04.2025) 

103 Kostenpauschale für einen 
erforderlichen Transmitter im 
Zusammenhang mit der  
Durchführung der Leistung(en) 
nach der/den GOP 04414, 
04416, 13574, 13576 oder 13584 
 

GOP 40909 (ab 01.07.2025) 

104 Fraktursonographie bei 
Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern und Kindern bis 
zum vollendeten 12. Lebensjahr 
mit Verdacht auf Fraktur eines 
langen Röhrenknochens der 
oberen Extremitäten 

GOP 33053 (ab 01.10.2025)“ 
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VI. In Anlage 5a wird § 3 mit Wirkung zum 01.10.2025 wie folgt neu gefasst: 

„§ 3 
Umsetzung und Laufzeit der Förderung 

 
(1) Für die Förderung werden die Besuche in Pflege- oder Altenheimen von den Thüringer 

Vertragsärzten mit dem Buchstabenzusatz „H“ gekennzeichnet. Für Fachärzte sowie für 
Kinder- und Jugendärzte erfolgt die Umwandlung dieser Besuche von „H“ in „R“ durch die 
KVT. Besuche im Zusammenhang mit der Versorgung gemäß Abschnitt 37.5 EBM 
(KSVPsych-RL) werden nach den Kodiervorgaben der KBV bundeseinheitlich mit dem 
Buchstaben „L“ gekennzeichnet. Für die Förderung erfolgt eine Umwandlung dieser 
Besuche von Buchstaben „L“ in „P“ für Hausärzte bzw. in „S“ für Fachärzte sowie für Kinder- 
und Jugendärzte durch die KVT. Es erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 20 € für jede 
abgerechnete GOP 01410H, 01410P, 01410R, 01410S, 01411H, 01411P, 01411R, 
01411S, 01412H, 01412P, 01412R, 01412S, 01415, 01415E und 01415L. Die 
Kennzeichnung der Leistungen mit dem Buchstabenzusatz „P“ bzw. „S“ wird von der KVT 
umgesetzt. 

 
(2) Die Zuschläge für die oben genannten GOP werden bei Hausärzten mit dem Suffix „T“ und 

bei Fachärzten sowie bei Kinder- und Jugendärzten mit dem Suffix „U“ gekennzeichnet und 
von der KVT zugesetzt. 
 

(3) Die Finanzierung der Förderung erfolgt außerhalb der MGV gemäß Teil 4. 
 

(4) Eine Bewertung der Zielerreichung erfolgt durch die Vereinbarungspartner nach Vorlage 
von vier Abrechnungsquartalen, beginnend ab dem 1. Quartal 2024. Da diese Förderung in 
der Form bereits in den vergangenen Jahren erfolgte, betrachten die Vereinbarungspartner 
hier die weitere Entwicklung in Vorbereitung der Verhandlungen für das Jahr 2026.“ 

 
VII. Die Anlage 5j wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 neu gefasst (siehe Anlage). 
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Weimar, Dresden, Erfurt, Kassel, Frankfurt/Main, den 24.11.2025 
 
 
 
 
gez. Dr. med. Annette Rommel 
1. Vorsitzende des Vorstandes der 
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
 
 
 
gez. AOK PLUS 
 
 
 
gez. BKK Landesverband Mitte 
Landesvertretung Thüringen 
 
 
 
gez. IKK classic 
 
 
 
gez. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG),  
als Landwirtschaftliche Krankenkasse 
 
 
 
gez. KNAPPSCHAFT 
Regionaldirektion Frankfurt/Main 
 
 
 
gez. Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
Der Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 – Berechnung des kassenspezifischen Aufsatzwertes sowie der morbiditätsbedingten 

Gesamtvergütung je Quartal 2025 

Anlage 5j Förderung von Leistungserbringern in Regionen bei sich abzeichnenden 
Versorgungsmängeln 
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Anlage 1  Berechnung des kassenspezifischen Aufsatzwertes sowie der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Quartal 2025 
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Anlage 5j Förderung von Leistungserbringern in Regionen bei sich 
abzeichnenden Versorgungsmängeln 

 
 

§ 1 
Versorgungssituation 

 
Aufgrund des demografischen Wandels steigt in Thüringen weiterhin der Bedarf an medizinischer 
Versorgung. Bereits jetzt müssen Patienten zum Teil enorme Wartezeiten auf einen Behandlungs-
termin in Kauf nehmen. In bestimmten Regionen zeichnen sich zudem Versorgungsmängel in 
verschiedenen Fachgebieten ab. Offene Facharztsitze können schon über einen längeren Zeitraum 
nicht nachbesetzt werden. Zugleich wird die Altersstruktur bei den niedergelassenen und 
angestellten Vertragsärzten perspektivisch dazu führen, dass weitere Facharztstellen nicht 
nachbesetzt werden können.  
 
Zur Schaffung von erweiterten Angebotsstrukturen und um den sich abzeichnenden 
Versorgungsmangel in bestimmten Regionen vorzubeugen, haben sich die Landesverbände der 
Krankenkassen, die Ersatzkassen und die KVT darauf verständigt, für nachfolgende Fachgruppen 
und Regionen neu zugelassene bzw. neu angestellte Fachärzte in nicht gesperrten 
Planungsbereichen zu fördern. 
 

Fachgruppe Planungsbereich zu fördernde Regionen Anzahl Stellen 
(bereits gefördert) 

Dermatologen Eichsfeld 

GB Arenshausen 
GB Dingelstädt 
GB Heilbad Heiligenstadt 
GB Leinefelde-Worbis 

1,0 

Dermatologen Ilmkreis 
GB Arnstadt 
GB Ilmenau 

0,5 

Dermatologen Kyffhäuserkreis 
GB Artern 
GB Sondershausen 
GB Bad Frankenhausen 

0,5 
(0,5) 

Dermatologen Saale-Orla-Kreis 

GB Bad Lobenstein 
GB Neustadt 
GB Pößneck 
GB Schleiz 

0,5 
(0,5) 

Dermatologen 
Schmalkalden-
Meiningen/Suhl 

GB Schmalkalden 
GB Meiningen 
GB Suhl 

0,5 

Dermatologen Unstrut-Hainich-Kreis 
GB Mühlhausen 
GB Bad Tennstedt 
GB Bad Langensalza 

1,0 

Nervenärzte1 Eichsfeld 

GB Arenshausen 
GB Dingelstädt 
GB Heilbad Heiligenstadt 
GB Leinefelde-Worbis  

0,5 

Nervenärzte Hildburghausen 

GB Hildburghausen 
GB Römhild 
GB Schleusingen 
GB Eisfeld 

2,0 
(2,0) 

Nervenärzte Kyffhäuserkreis 
GB Artern 
GB Sondershausen 
GB Bad Frankenhausen 

1,25 
(1,25) 

    

                                                           
1 Hierzu zählen Ärzte der folgenden Fachgruppen: Neurologie, Nervenheilkunde, Psychiatrie und Psychotherapie. 
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Fachgruppe Planungsbereich zu fördernde Regionen Anzahl Stellen 
(bereits gefördert) 

Nervenärzte Saalfeld-Rudolstadt 
GB Saalfeld-Rudolstadt-
Bad Blankenburg 
GB Königsee 

3,5 
(3,5) 

Nervenärzte 
Schmalkalden-
Meiningen/Suhl 

GB Schmalkalden 
GB Meiningen 
GB Suhl 

2,0 

Nervenärzte Sömmerda 

GB Sömmerda 
GB Kölleda 
GB Buttstädt 
GB Gera-Aue 

1,0 
(1,0) 

Nervenärzte Unstrut-Hainich-Kreis 
GB Mühlhausen 
GB Bad Tennstedt 
GB Bad Langensalza 

0,5 
(0,5) 

Rheumatologen Nordthüringen 

GB Nordhausen 
GB Mühlhausen 
GB Bad Langensalza 
GB Sondershausen 
GB Heilbad Heiligenstadt 
GB Artern 
GB Bad Frankenhausen 

1,5 

Rheumatologen Südwestthüringen 

GB Eisenach 
GB Bad Salzungen 
GB Suhl 
GB Sonneberg 
GB Meiningen 
GB Schmalkalden 
GB Hildburghausen 
GB Römhild 

1,0 

HNO-Ärzte Sonneberg 
GB Sonneberg 
GB Neuhaus-Lauscha 

1,5 

 
 

§ 2 
Messbarkeit und Ziele der Förderung 

 
(1) Die Förderung hat das Ziel, die sich abzeichnenden Versorgungsmängel zu verhindern und 

somit eine Stabilisierung und möglichst Verbesserung der wohnortnahen Versorgung durch 
Dermatologen, Nervenärzte, Rheumatologen sowie HNO-Ärzte in den jeweiligen Regionen zu 
erreichen. 
 

(2) Um die Stabilisierung bzw. Verbesserung der Versorgung messen zu können, prüfen und 
bewerten die Vereinbarungspartner insbesondere  

a) die Entwicklung der Anzahl der Ärzte der jeweiligen Fachgruppen sowie 

b) die Entwicklung der Anzahl der Behandlungsfälle der jeweiligen Fachgruppe in den 
geförderten Regionen. 

 
(3) Zur Bewertung der Zielerreichung werden auf der Grundlage des Jahres 2023 als Basiszeitraum 

für die Vergleichsbetrachtung folgende Zielparameter berücksichtigt: 

a) Die Anzahl der offenen Facharztstellen in den geförderten Regionen stabilisiert bzw. 
verringert sich. 

b) Die Anzahl der Behandlungsfälle in den Planungsbereichen der geförderten Regionen und 
betroffenen Fachgruppen stabilisiert bzw. erhöht sich. 
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§ 3 
Umsetzung und Laufzeit der Förderung 

 
(1) Es erfolgt ein Punktwertzuschlag in Höhe von 2 Cent für alle EBM-Leistungen der kurativ-

ambulanten Arzt- bzw. Behandlungsfälle der geförderten Fachärzte in den jeweiligen Regionen. 
Die Förderung eines Facharztes erfolgt dabei jeweils für 12 Quartale. 
 

(2) Sofern im Abrechnungsquartal das Vergütungsvolumen aus der Förderung nach dieser Anlage 
zusammen mit der Vergütung der EBM-Leistungen nach den Thüringer Honorar-
verteilungsvorgaben die Vergütung nach der regionalen Euro-Gebührenordnung beim 
jeweiligen Facharzt übersteigt, erfolgt eine Quotierung des Punktwertzuschlages nach Abs. 1 
für den betreffenden Facharzt bis zur Höhe der Vergütung nach der regionalen Euro-
Gebührenordnung. 

 
(3) Die Förderung nach Abs. 1 erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass zum Zeitpunkt der 

Zulassung bzw. der Anstellung des jeweiligen Facharztes eine Steigerung der Zahl der 
Fachärzte der jeweiligen Fachgruppe in der jeweiligen Region erfolgte. 

 
(4) Die Arzt- bzw. Behandlungsfälle der hier geförderten Fachärzte werden mit der Abr.-Nr. 99219 

gekennzeichnet und von der KVT zugesetzt. 
 

(5) Die Finanzierung der Förderung erfolgt außerhalb der MGV entsprechend der Vorgaben gemäß 
Teil 4. 
 

(6) Eine Bewertung der Zielerreichung erfolgt erstmals durch die Vereinbarungspartner nach 
Vorlage von acht Abrechnungsquartalen. 

 


